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Grundsicherung für Arbeitsuchende -

alte Fassung geplante Fassung
§ 31  Absenkung und Wegfall des Arbeitslosengeldes II und des befristeten Zuschlags

(1) Das Arbeitslosengeld II wird unter Wegfall des Zuschlags nach 
§ 24 in einer ersten Stufe um 30 vom Hundert der für den 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden 
Regelleistung abgesenkt, wenn
1. der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich trotz Belehrung über die 

Rechtsfolgen weigert,
a) eine ihm angebotene Eingliederungsvereinbarung abzuschließen,
b) in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Pflichten zu 

erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang 
Eigenbemühungen nachzuweisen,

c) eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, eine mit 
einem Beschäftigungszuschuss nach § 16a geförderte Arbeit, 
ein zumutbares Angebot nach § 15a oder eine sonstige in der 
Eingliederungsvereinbarung vereinbarte Maßnahme 
aufzunehmen oder fortzuführen, oder

d) zumutbare Arbeit nach § 16 Abs. 3 Satz 2 auszuführen,
2. der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz Belehrung über die 

Rechtsfolgen eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in 
Arbeit abgebrochen oder Anlass für den Abbruch gegeben hat.

Dies gilt nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige einen wichtigen 
Grund für sein Verhalten nachweist.

(1) Das Arbeitslosengeld II wird unter Wegfall des Zuschlags nach 
§ 24 in einer ersten Stufe um 30 vom Hundert der für den 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden 
Regelleistung abgesenkt, wenn

1. der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich trotz Belehrung über die 
Rechtsfolgen weigert, eine ihm angebotene Eingliederungsvereinbarung 
oder in dem Verwaltungsakt nach § 15 Absatz 1 Satz 6 abzuschließen,

a)
a) in der Eingliederungsvereinbarung vereinbarte oder in dem

Verwaltungsakt nach § 15 Absatz 1 Satz 6 festgelegte Pflichten zu 
erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang 
Eigenbemühungen nachzuweisen,

b) eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, eine mit 
einem Beschäftigungszuschuss nach § 16 e geförderte Arbeit, 
ein zumutbares Angebot nach § 15a oder eine sonstige in der 
Eingliederungsvereinbarung vereinbarte Maßnahme 
aufzunehmen oder fortzuführen, oder

c) zumutbare Arbeit nach § 16d Satz 2 auszuführen,
2. der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz Belehrung über die 

Rechtsfolgen eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in 
Arbeit abgebrochen oder Anlass für den Abbruch gegeben hat.

Dies gilt nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige einen wichtigen 
Grund für sein Verhalten nachweist.

(2) Kommt der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz schriftlicher 
Belehrung über die Rechtsfolgen einer Aufforderung des zuständigen 
Trägers, sich bei ihr zu melden oder bei einem ärztlichen oder 
psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen, nicht nach und 
weist er keinen wichtigen Grund für sein Verhalten nach, wird das 

(2) Kommt der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz schriftlicher
Belehrung über die Rechtsfolgen einer Aufforderung des zuständigen 
Trägers, sich bei ihr zu melden oder bei einem ärztlichen oder 
psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen, nicht nach und 
weist er keinen wichtigen Grund für sein Verhalten nach, wird das 



Arbeitslosengeld II unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 in einer ersten 
Stufe um 10 vom Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
nach § 20 maßgebenden Regelleistung abgesenkt.

Arbeitslosengeld II unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 in einer ersten 
Stufe um 10 vom Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
nach § 20 maßgebenden Regelleistung abgesenkt.

(3) Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung nach Absatz 1 wird das 
Arbeitslosengeld II um 60 vom Hundert der für den erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung gemindert. Bei 
jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung nach Absatz 1 wird das 
Arbeitslosengeld II um 100 vom Hundert gemindert. Bei wiederholter 
Pflichtverletzung nach Absatz 2 wird das Arbeitslosengeld II um den 
Vomhundertsatz gemindert, der sich aus der Summe des in Absatz 2 
genannten Vomhundertsatzes und dem der jeweils vorangegangenen 
Absenkung nach Absatz 2 zugrunde liegenden Vomhundertsatz ergibt. 
Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Beginn des 
vorangegangenen Sanktionszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt. Bei 
Minderung des Arbeitslosengeldes II nach Satz 2 kann der Träger unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls die Minderung auf 60 
vom Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20
maßgebenden Regelleistung begrenzen, wenn der erwerbsfähige 
Hilfebedürftige sich nachträglich bereit erklärt, seinen Pflichten 
nachzukommen. Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr 
als 30 vom Hundert der nach § 20 maßgebenden Regelleistung kann der 
zuständige Träger in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen 
oder geldwerte Leistungen erbringen. Der zuständige Träger soll 
Leistungen nach Satz 6 erbringen, wenn der Hilfebedürftige mit 
minderjährigen Kindern in Bedarfsgemeinschaft lebt.

(3) Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung nach Absatz 1 wird das 
Arbeitslosengeld II unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 um 60 vom 
Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20
maßgebenden Regelleistung gemindert; die Minderungen für die erste 
und erste wiederholte Pflichtverletzung dürfen insgesamt 60 vom 
Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 
maßgebenden Regelleistung nicht übersteigen.
 Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung nach Absatz 1 wird 
das Arbeitslosengeld II unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 um 100 
vom Hundert gemindert. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach Absatz 
2 wird das Arbeitslosengeld II um den Vomhundertsatz gemindert, der 
sich aus der Summe des in Absatz 2 genannten Vomhundertsatzes und 
dem der jeweils vorangegangenen Absenkung nach Absatz 2 zugrunde 
liegenden Vomhundertsatz ergibt. Bei wiederholter Pflichtverletzung 
nach Absatz 2 wird das Arbeitslosengeld II unter Wegfall des Zuschlags 
nach § 24 um den Vomhundertsatz der für den erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung abgesenkt, der 
sich aus der Summe des in Absatz 2 genannten Vomhundertsatzes und 
dem für die jeweils vorangegangene Pflichtverletzung maßgeblichen 
Vomhundertsatz ergibt; Satz 1 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.
Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Beginn des 
vorangegangenen Sanktionszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt. Bei 
Minderung des Arbeitslosengeldes II nach Satz 2 kann der Träger unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls die Minderung auf 60 
vom Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20
maßgebenden Regelleistung begrenzen, wenn der erwerbsfähige 
Hilfebedürftige sich nachträglich bereit erklärt, seinen Pflichten 
nachzukommen. Bei Minderung des Arbeitslosengeldes II nach Satz 2 
kann die Agentur für Arbeit die Feststellung der vorangegangenen 
weiteren Pflichtverletzung unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls aufheben, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich 
nachträglich bereit erklärt, seinenPflichten nachzukommen; sie hat die 
Feststellung aufzuheben, wenn diese
Pflichtverletzung eine gegenüber dem kommunalen Träger bestehende
Pflicht nach Absatz 1 oder Absatz 2 betraf und der kommunale Träger
feststellt, dass die Voraussetzungen für die Aufhebung vorliegen. Bei 
einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 vom Hundert 
der nach § 20 maßgebenden Regelleistung kann der zuständige Träger 



in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte 
Leistungen erbringen. Der zuständige Träger soll Leistungen nach Satz 6 
erbringen, wenn der Hilfebedürftige mit minderjährigen Kindern in 
Bedarfsgemeinschaft lebt.

(5) Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 15. Lebensjahr, jedoch 
noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, wird das 
Arbeitslosengeld II unter den in Absatz 1 und 4 genannten 
Voraussetzungen auf die Leistungen nach § 22 beschränkt; die nach § 
22 Abs. 1 angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung sollen an 
den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden. Bei 
wiederholter Pflichtverletzung nach Absatz 1 oder 4 wird das 
Arbeitslosengeld II um 100 vom Hundert gemindert. Bei wiederholter 
Pflichtverletzung nach Absatz 2 wird das Arbeitslosengeld II um den
Vomhundertsatz gemindert, der sich aus der Summe des in Absatz 2 
genannten Vomhundertsatzes und dem der jeweils vorangegangenen 
Absenkung nach Absatz 2 zugrunde liegenden Vomhundertsatz ergibt. 
Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. Bei einer Minderung des 
Arbeitslosengeldes II nach Satz 2 kann der Träger unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls Leistungen für 
Unterkunft und Heizung erbringen, wenn der erwerbsfähige 
Hilfebedürftige sich nachträglich bereit erklärt, seinen Pflichten 
nachzukommen. Die Agentur für Arbeit kann Leistungen nach Absatz 3 
Satz 6 an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen erbringen.

(5) Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 15. Lebensjahr, jedoch 
noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, wird das 
Arbeitslosengeld II unter den in Absatz 1 und 4 genannten 
Voraussetzungen auf die Leistungen nach § 22 beschränkt; die nach § 
22 Abs. 1 angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung sollen an 
den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden. Bei 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, wird das Arbeitslosengeld II unter den in den Absätzen
1 und 4 genannten Voraussetzungen unter Wegfall des Zuschlags nach 
§ 24 auf die Leistungen nach § 22 beschränkt; die nach § 22 Absatz 1
angemessenen Kosten für die Unterkunft und Heizung sollen an den
Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden. Bei 
wiederholter Pflichtverletzung nach Absatz 1 oder 4 wird das 
Arbeitslosengeld II unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 um 100 vom 
Hundert gemindert. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach Absatz 2 
wird das Arbeitslosengeld II um den Vomhundertsatz gemindert, der sich 
aus der Summe des in Absatz 2 genannten Vomhundertsatzes und dem 
der jeweils vorangegangenen Absenkung nach Absatz 2 zugrunde 
liegenden Vomhundertsatz ergibt. Bei wiederholter Pflichtverletzung 
nach Absatz 2 wird das Arbeitslosengeld II unter Wegfall des Zuschlags 
nach § 24 um den Vomhundertsatz der für den erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung abgesenkt, der 
sich aus der Summe des in Absatz 2 genannten Vomhundertsatzes und 
dem für die jeweils vorangegangene Pflichtverletzung maßgeblichen 
Vomhundertsatz ergibt; Absatz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz gilt 
entsprechend. Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. Bei einer Minderung 
des Arbeitslosengeldes II nach Satz 2 kann der kommunale Träger unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls Leistungen für 
Unterkunft und Heizung erbringen, wenn der erwerbsfähige 
Hilfebedürftige sich nachträglich bereit erklärt, seinen Pflichten 
nachzukommen. Die Agentur für Arbeit kann Leistungen nach Absatz 3 
Satz 6 an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen erbringen.

(6) Absenkung und Wegfall treten mit Wirkung des Kalendermonats 
ein, der auf das Wirksamwerden des Verwaltungsaktes, der die 
Absenkung oder den Wegfall der Leistung feststellt, folgt; in den 

(6) Absenkung und Wegfall treten mit Wirkung des Kalendermonats ein, 
der auf das Wirksamwerden des Verwaltungsaktes, der die Absenkung 
oder den Wegfall der Leistung feststellt, folgt; in den Fällen von Absatz 4 



Fällen von Absatz 4 Nr. 3 Buchstabe a treten Absenkung und Wegfall 
mit Beginn der Sperrzeit oder dem Erlöschen des Anspruchs nach dem 
Dritten Buch ein. Absenkung und Wegfall dauern drei Monate. Bei 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 15. Lebensjahr, jedoch noch 
nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, kann der Träger die 
Absenkung und den Wegfall der Regelleistung unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls auf sechs Wochen verkürzen. Während 
der Absenkung oder des Wegfalls der Leistung besteht kein Anspruch 
auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des 
Zwölften Buches.

Nr. 3 Buchstabe a treten Absenkung und Wegfall mit Beginn der 
Sperrzeit oder dem Erlöschen des Anspruchs nach dem Dritten Buch ein. 
Absenkung und Wegfall des Arbeitslosengeldes II erfolgen in der 
Reihenfolge, dass zunächst die Geldleistungen der Agentur für Arbeit und 
erst danach die Geldleistungen des kommunalen Trägers gemindert 
werden.
Absenkung und Wegfall dauern drei Monate. Bei erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen, die das 15. Lebensjahr, jedoch noch nicht das 25. 
Lebensjahr vollendet haben, kann der Träger die Absenkung und den 
Wegfall der Regelleistung unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls auf sechs Wochen verkürzen. Bei erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
kann die Agentur für Arbeit den Wegfall der Leistungen nach den §§ 20, 
21 und 24 unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auf 
sechs Wochen verkürzen.
Während der Absenkung oder des Wegfalls der Leistung besteht kein 
Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach den 
Vorschriften des Zwölften Buches.

(7) Die Agentur für Arbeit stellt bei Vorliegen der Voraussetzungen fest,
welches pflichtwidrige Verhalten des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu 
einer Minderung des Arbeitslosengeldes II führt und dass der 
erwerbsfähige Hilfebedürftige hierfür keinen wichtigen Grund 
nachgewiesen hat. Verletzt der erwerbsfähige Hilfebedürftige eine 
gegenüber dem kommunalen Träger bestehende Pflicht nach den 
Absätzen 1 oder 2, hat die Agentur für Arbeit die Entscheidung zu 
erlassen. Bei Meinungsverschiedenheiten über das Vorliegen einer 
Pflichtverletzung nach Satz 2 entscheidet der kommunale Träger allein.

§ 32
Absenkung und Wegfall des Sozialgeldes

§ 31 Abs. 1 bis 3 sowie Abs. 6 gilt entsprechend für Bezieher von 
Sozialgeld, wenn bei diesen Personen die in § 31 Abs. 2 oder Abs. 4 
Nr. 1 und Nr. 2 genannten Voraussetzungen vorliegen.

§ 31 Abs. 1 bis 3 sowie Abs. 6 § 31 Absatz 1 bis 3 sowie 6 und 7gilt 
entsprechend für Bezieher von Sozialgeld, wenn bei diesen Personen die 
in § 31 Abs. 2 oder Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2 genannten Voraussetzungen 
vorliegen.

§ 34
Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten



(1) Wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres vorsätzlich oder grob 
fahrlässig

1. die Voraussetzungen für seine Hilfebedürftigkeit oder die 
Hilfebedürftigkeit von Personen, die mit ihm in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben, oder

2. die Zahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an 
sich oder an Personen, die mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft 
leben, ohne wichtigen Grund herbeigeführt hat, ist zum Ersatz der 
deswegen gezahlten Leistungen verpflichtet. Von der Geltendmachung 
des Ersatzanspruches ist abzusehen, soweit sie den Ersatzpflichtigen 
künftig von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach 
diesem Buch oder von Leistungen nach dem Zwölften Buch abhängig 
machen würde.

(1) Wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres vorsätzlich oder grob 
fahrlässig

1. die Voraussetzungen für seine Hilfebedürftigkeit oder die 
Hilfebedürftigkeit von Personen, die mit ihm in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben, oder

2. die Zahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an 
sich oder an Personen, die mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft 
leben, ohne wichtigen Grund herbeigeführt hat, ist zum Ersatz der 
deswegen gezahlten Leistungen verpflichtet. Von der Geltendmachung 
des Ersatzanspruches ist abzusehen, soweit sie den Ersatzpflichtigen 
künftig von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach 
diesem Buch oder von Leistungen nach dem Zwölften Buch abhängig 
machen würde.

(1) Wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres vorsätzlich oder grob 
fahrlässig die Voraussetzungen für seine Hilfebedürftigkeit oder die 
Hilfebedürftigkeit von Personen, die mit ihm in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben, ohne wichtigen Grundherbeigeführt hat, hat 
die auf Grund dessen erbrachten Leistungen zu ersetzen.

(2) Eine nach Absatz 1 eingetretene Verpflichtung zum Ersatz der 
Leistungen geht auf den Erben über. Sie ist auf den Nachlasswert im 
Zeitpunkt des Erbfalles begrenzt.

(3) Der Ersatzanspruch erlischt drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in 
dem die Leistung erbracht worden ist. Die Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Hemmung, die Ablaufhemmung, 
den Neubeginn und die Wirkung der Verjährung gelten sinngemäß; 
der Erhebung der Klage steht der Erlass eines Leistungsbescheides 
gleich.

§ 34a
Ersatzansprüche der Träger der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende nach sonstigen Vorschriften

§ 34a 
Ersatzansprüche für rechtswidrig erbrachte Leistungen

Bestimmt sich das Recht des Trägers der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, Ersatz seiner Aufwendungen von einem anderen zu 
verlangen, gegen den die Leistungsberechtigten einen Anspruch 
haben, nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften, die dem § 33
vorgehen, gelten als Aufwendungen auch solche Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts, die an den nicht getrennt lebenden 

(1) Nach diesem Buch rechtswidrig erbrachte Leistungen hat zu 
ersetzen, wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres diese Leistungen 
durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten an Dritte 
herbeigeführt hat.



Ehegatten oder Lebenspartner des Hilfebedürftigen erbracht wurden 
sowie an dessen unverheiratete Kinder, die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatten.

(2) Über den einem Träger von Leistungen nach diesem Buch 
zustehenden
Ersatzanspruch entscheidet die Behörde, die für die Aufhebung der 
rechtswidrig erbrachten Leistungen zuständig ist.
(3) Der Ersatzanspruch verjährt in vier Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem der Verwaltungsakt, mit dem die Erstattung nach 
§ 50 des Zehnten Buches festgesetzt worden ist, unanfechtbar geworden 
ist. Soweit gegenüber einer rechtswidrig begünstigten Person ein 
Verwaltungsakt nicht aufgehoben werden kann, gilt Satz 1 ab dem 
Zeitpunkt entsprechend, zu dem die in Absatz 2 bezeichnete Behörde 
Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der Leistungserbringung hat. § 34 
Absatz
3 Satz 2 gilt entsprechend. § 52 des Zehnten Buches bleibt unberührt.

(4) § 34 Absatz 2 gilt entsprechend. Auf den Ersatzanspruch gegenüber 
dem Erben ist § 35 Absatz 3 entsprechend anwendbar.

(5) Zum Ersatz nach Absatz 1 und zur Erstattung nach § 50 des Zehnten
Buches Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.“

§ 34a
Ersatzansprüche der Träger der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende nach sonstigen Vorschriften

§ 34b
Ersatzansprüche der Träger der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende nach sonstigen Vorschriften

Bestimmt sich das Recht des Trägers der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, Ersatz seiner Aufwendungen von einem anderen zu 
verlangen, gegen den die Leistungsberechtigten einen Anspruch 
haben, nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften, die dem § 33
vorgehen, gelten als Aufwendungen auch solche Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts, die an den nicht getrennt lebenden 
Ehegatten oder Lebenspartner des Hilfebedürftigen erbracht wurden 
sowie an dessen unverheiratete Kinder, die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatten.

Bestimmt sich das Recht des Trägers der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, Ersatz seiner Aufwendungen von einem anderen zu 
verlangen, gegen den die Leistungsberechtigten einen Anspruch haben, 
nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften, die dem § 33 vorgehen, gelten 
als Aufwendungen auch solche Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts, die an den nicht getrennt lebenden Ehegatten oder 
Lebenspartner des Hilfebedürftigen erbracht wurden sowie an dessen 
unverheiratete Kinder, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hatten.

§ 40
Anwendung von Verfahrensvorschriften

§ 40
Anwendung von Verfahrensvorschriften



(1) Für das Verfahren nach diesem Buch gilt das Zehnte Buch. Die
Vorschriften des Dritten Buches über
1. die Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 330 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 und 
4),
1a. die vorläufige Entscheidung (§ 328),
2. die vorläufige Zahlungseinstellung (§ 331) und
3. die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-, Renten- und 
Pflegeversicherung (§ 335 Abs. 1, 2 und 5)
sind entsprechend anwendbar.

(1) Für das Verfahren nach diesem Buch gilt das Zehnte Buch. Die 
Vorschriften des Dritten Buches über
1. die Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 330 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 und 
4),
1a. die vorläufige Entscheidung (§ 328),
2. die vorläufige Zahlungseinstellung (§ 331) und
3. die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-, Renten- und 
Pflegeversicherung (§ 335 Abs. 1, 2 und 5)
sind entsprechend anwendbar.

(2) Abweichend von § 50 des Zehnten Buches sind 56 vom Hundert der 
bei der Leistung nach § 19 Satz 1 und 3 sowie § 28 berücksichtigten 
Kosten für Unterkunft, mit Ausnahme der Kosten für Heizungs- und 
Warmwasserversorgung, nicht zu erstatten. Satz 1 gilt nicht in den 
Fällen des § 45 Abs. 2 Satz 3 des Zehnten Buches, des § 48 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 2 des Zehnten Buches sowie in Fällen, in denen die Bewilligung 
lediglich teilweise aufgehoben wird.

(2) Abweichend von § 50 des Zehnten Buches sind 56 vom Hundert der 
bei der Leistung nach § 19 Satz 1 und 3 sowie § 28 berücksichtigten 
Kosten für Unterkunft, mit Ausnahme der Kosten für Heizungs- und 
Warmwasserversorgung, nicht zu erstatten. Satz 1 gilt nicht in den 
Fällen des § 45 Abs. 2 Satz 3 des Zehnten Buches, des § 48 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 2 des Zehnten Buches sowie in Fällen, in denen die Bewilligung 
lediglich teilweise aufgehoben wird.

(3) § 28 des Zehnten Buches gilt mit der Maßgabe, dass der Antrag 
unverzüglich nach Ablauf des Monats, in dem die Ablehnung oder 
Erstattung der anderen Leistung bindend geworden ist, nachzuholen ist.

(3) § 28 des Zehnten Buches gilt mit der Maßgabe, dass der Antrag 
unverzüglich nach Ablauf des Monats, in dem die Ablehnung oder 
Erstattung der anderen Leistung bindend geworden ist, nachzuholen ist.
(4) Für die Vollstreckung zugunsten des Zentrums für Arbeit und
Grundsicherung gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes; 
im Übrigen gilt § 66 des Zehnten Buches.

§ 43
Aufrechnung

§ 43
Aufrechnung

Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts können bis zu einem 
Betrag in Höhe von 30 vom Hundert der für den Hilfebedürftigen 
maßgebenden Regelleistung mit Ansprüchen der Träger von Leistungen 
nach diesem Buch aufgerechnet werden, wenn es sich um Ansprüche auf
Erstattung oder auf Schadensersatz handelt, die der Hilfebedürftige 
durch vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige oder unvollständige 
Angaben veranlasst hat. Der befristete Zuschlag nach § 24 kann 
zusätzlich in die Aufrechnung nach Satz 1 einbezogen werden. Die 
Aufrechnungsmöglichkeit ist auf drei Jahre beschränkt.

(1) Gegen Ansprüche auf Geldleistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes dürfen die Träger von Leistungen nach diesem Buch 
mit
1. Erstattungsansprüchen der Träger von Leistungen nach diesem Buch, 
die auf den §§ 45 und 48 Absatz Satz 2 Nummer 2 bis 4 des Zehnten 
Buchesberuhen,
2. Ersatzansprüchen nach den §§ 34, 34a oder
3. Forderungen aus Bußgeldbescheiden nach § 63 aufrechnen.

(2) Die Höhe der Aufrechnung soll in dem Fall der Aufrechnung mit 
einem
Erstattungsanspruch, der auf § 45 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 oder 2 
oder
 § 48 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Zehnten Buches beruht, 30 vom 



Hundert der für den Hilfebedürftigen maßgebenden Regelleistung 
betragen; in den übrigen Fällen 15 vom Hundert. Die Höhe der 
monatlichen Aufrechnung ist auf 30 vom Hundert der maßgebenden 
Regelleistung begrenzt. Zusätzlich kann gegen den Anspruch auf
befristeten Zuschlag nach § 24 in voller Höhe aufgerechnet werden.
(3) Die Aufrechnung nach Absatz 1 geht der nach § 23 Absatz 1 Satz 3 
vor.
(4) Die Aufrechnung ist bis zu drei Jahre nach Bestandskraft der in 
Absatz 1
genannten Entscheidungen möglich.
(5) Haben Träger von Leistungen nach diesem Buch mehrere zur 
Aufrechnung geeignete Ansprüche, so ist im Verhältnis der Träger 
zueinander zunächst der ältere Anspruch, bei gleich alten Ansprüchen 
jeder Anspruch verhältnismäßig zur Aufrechnung zu stellen.

§ 43a
Anrechnung der Zahlung auf mehrere Forderungen

Ist ein Leistungsempfänger oder Dritter den Trägern nach diesem Buch 
aufgrund einer einheitlichen Entscheidung zur Zahlung verpflichtet und 
reicht das von ihm Geleistete nicht zur Tilgung sämtlicher Forderungen 
aus, so wird jede Forderung anteilig getilgt.


